
 
 
 
 
 

*Seit dem 11. Oktober 2024 lautet § 45 Abs. 1 StVO wie folgt: „(1) Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung 
bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten 
und den Verkehr umleiten.“ Das gleiche Recht haben sie „[…] 7. zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des 
Klimaschutzes, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, sofern die 
Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigt ist und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird, hinsichtlich […] b) der 
Bereitstellung angemessener Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrradverkehr“.  
 
 

Flecken Bovenden 
Herrn Bürgermeister Thomas Brandes 
Rathausplatz 1 
37120 Bovenden  

Bovenden, 22.08.2025 
 

Antrag zur Sitzung des Bauausschusses am 9.9.2025: Stellplätze für Fahrräder mit Anhänger / 
Lastenräder vor der KiTa Eddigehausen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandes, 
 

im Ortsrat Eddigehausen wurde auf Wunsch vieler Eltern (siehe anliegende 
Unterschriftenliste) und im Einvernehmen mit der KiTa-Leitung angeregt, vor der KiTa zwei 
Auto-Parkplätze für Fahrräder mit Anhänger/Lastenräder zu reservieren (siehe  Niederschrift 
zur 13. Sitzung des Ortsrates Eddigehausen am 14.11.2024). Der bereits vorhandene 
Fahrradständer in der Nähe der Entsorgungstonnen wird von den Eltern, die mit normalen 
Fahrrädern kommen, gut genutzt. Längere Fahrzeuge können dort nicht abgestellt werden, da 
sie den Gehweg blockieren. Zu den Bring- und Abholzeiten kommt es daher regelmäßig zum 
„Fahrradchaos“.  

Die Verwaltung lehnt die Schaffung eines Fahrradparkplatzes ab (siehe in der Niederschrift 
zur 15. Sitzung des Ortsrates Eddigehausen am 03.06.2025), da 6 Parkplätze für die 
FeuerwehrkameradenInnen geschaffen und im Bereich der Feuerwehr reserviert werden 
sollen. Somit würden  dort Parkmöglichkeiten wegfallen und die Fahrzeuge müssen auf andere 
Parkplätze ausweichen. Eine zusätzliche Reservierung von Parkplätzen für Fahrräder wäre 
daher nicht möglich. Rechts, links sowie gegenüber der Feuerwehreinfahrt befinden sich 
jedoch > 30 Autoparkplätze, weswegen dieses Argument aus unserer Sicht nicht haltbar ist. 
Zudem kann ein Fahrradabstellplatz auch mit Anschliessvorrichtungen so gestaltet werden, 
dass er im Falle eines Einsatzes auch von Autos genutzt werden kann (klappbare Anlehnbügel 
oder Bodenanker). 

Weiterführend wurde seitens der Verwaltung darauf hingewiesen, dass im Bereich von 
Spielstraßen das Lastenrad auf der Fahrbahn abgestellt werden dürfe. Diese Möglichkeit sehen wir kritisch, da sich 
der Eingangsbereich des Kindergartens genau im Einmündungsbereich des Hainbergsweg befindet. Hier dürfen 
die Autofahrer mit Tempo 30 links in die Spielstraße einbiegen, was eine Gefährdung aus unserer Sicht für Kinder, 
Eltern sowie auf der Straße abgestellte Lastenräder bedeutet. 
 
Ca. 30% aller Eltern bringen ihr Kind mit Fahrrädern zur KiTa, mehrere davon nutzen Fahrräder mit 
Fahrradanhängern oder Lastenräder. Die neue StVO erleichtert das Einrichten von Fahrradparkplätzen im 
öffentlichen Raum. Kommunen können Kfz-Stellplätze umwandeln – ohne eine besondere örtliche Gefahrenlage 
nachzuweisen. Klimaschutz und Stadtentwicklung sind ausreichende Gründe*. 
Daher stellen wir folgenden  
 
Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, vor der KiTA Eddigehausen 2 Autoparkplätze in Parkplätze für 
Fahrräder mit Anhänger/ Lastenräder zu priorisieren. Die Stellplätze sollen kurzfristig mit Schildern oder 
Sprühsymbol gekennzeichnet und mittelfristig mit Anschliessvorrichtungen  (z. B. (klappbare) 
Anlehnbügel oder Bodenanker) versehen werden.  
 

Eine weitere Erklärung erfolgt gegebenenfalls mündlich. 

Mit freundlichem Gruß, 

Maike Erb-Brinkmann    Bernd Riethig 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN   SPD 


